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Kapitallebensversicherung mit Rentenwahlrecht

Finanzamt kann pfänden

Eine Kapitallebensversicherung ist nicht deshalb unpfändbar, weil der Versicherungsnehmer
nach den Vertragsbedingungen das Recht hat, statt einer fälligen Kapitalleistung eine 
Versorgungsrente zu wählen. In der Regel sind Lebensversicherungen, deren 
Versicherungssumme in einem Betrag ausgezahlt wird, unbeschränkt pfändbar. Daran ändert 
sich auch dann nichts, wenn dem Versicherungsnehmer bei Ablauf der Versicherung ein 
Rentenwahlrecht eingeräumt ist. Denn solange dies nicht wirksam ausgeübt ist, kann nicht mit 
hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Versicherte den 
Versicherungswert lediglich zur Altersvorsorge einsetzen wird.

Es wird als nicht vertretbar angesehen, den in der Versicherung angesparten Wert allein im 
Hinblick auf eine später mögliche Umwandlung in eine Rente dem Gläubigerzugriff zu entziehen.
Damit ist nur eine tatsächlich vereinbarte Altersversorgung unpfändbar, nicht aber eine 
Kapitallebensversicherung, bei der nur die Möglichkeit einer Verrentung besteht. Das führt weiter 
dazu, dass der Versicherte nach der Pfändung sein Rentenwahlrecht nicht mehr ausüben kann, 
denn dieses wird durch die Pfändung mit erfasst.

Hinweis: Zwar gibt es gesetzlich fixierte Beschränkungen und Verbote für die Pfändung von
Renten aus Verträgen, wenn diese zur Versorgung des Versicherungsnehmers oder seiner 
unterhaltsberechtigten Angehörigen eingegangen worden sind. Kapitallebensversicherungen mit
Rentenwahlrecht fallen aber nicht unter diese Regelung. Selbst dann nicht, wenn ihr Abschluss
die Voraussetzung für die Entlassung aus der gesetzlichen Rentenversicherung ist. Die Policen
sind grundsätzlich unbeschränkt pfändbar. Der Pfändungsschutz umfasst lediglich 
Arbeitseinkommen und bestimmte gleichgestellte fortlaufende Bezüge, nicht aber 
Kapitaleinkünfte (BFHUrteil vom 31.7.2007, Az. VII R 60/06).

Absetzbar: Abwehrmaßnahme gegen Allergie ohne vorheriges Attest
Aufwendungen für das Fällen von Birken auf dem eigenen Grundstück sind als 
außergewöhnliche Belastung absetzbar, wenn Bewohner an Asthma aufgrund einer 
Birkenpollenallergie leiden.
Ein vor Durchführung dieser Maßnahme erstelltes amts- oder vertrauensärztliches Gutachten zur
medizinischen Notwendigkeit ist nicht in jedem Fall erforderlich, um die Aufwendungen als 
außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen, aber zu empfehlen.
Auf Antrag kann die Einkommensteuer eines Steuerpflichtigen ermäßigt werden, wenn ihm
zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen 
gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie gleichen Familienstands erwachsen.
Sind Aufwendungen für Maßnahmen entstanden, die ihrer Art nach allerdings nicht eindeutig nur
der Heilung oder Linderung einer Krankheit dienen können, wird regelmäßig ein vor der 
Behandlung bzw. sonstigen Maßnahme ausgestelltes amts- oder vertrauensärztliches Gutachten 
gefordert. Diese Forderung kann man grundsätzlich auch auf den Urteilsfall übertragen, denn das 
Fällen von Bäumen könnte auch der Umgestaltung des Gartens und damit der persönlichen 
Lebensführung dienen.
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Während es für die Feststellung von Umweltbelastungen, z. B. durch Asbest, technischer 
Messungen bedarf, die im Nachhinein nicht mehr möglich sind, liegt die gesundheitliche 
Beeinträchtigung einer allergischen Person durch Birken allerdings auf der Hand. So konnte sich 
der Amtsarzt im Urteilsfall bei der Beurteilung des Gesundheitszustands auf vor dem Fällen der 
Bäume durchgeführte Lungenfunktionstests berufen. Damit lagen zur Beurteilung objektive 
Untersuchungsergebnisse

Hinweis: Kann man die medizinische Notwendigkeit einer Maßnahme also auch im Nachhinein
zuverlässig beurteilen, kann die nachträgliche amtsärztliche Stellungnahme wie ein vorheriges
Gutachten behandelt werden (BFH-Urteil vom 15.3.2007, Az. III R 28/06).

Steuergeheimnis: Finanzamt darf Arbeitsagentur über Einkünfte informieren
Das Steuergeheimnis verpflichtet das Finanzamt grundsätzlich, niemandem zu offenbaren, was
es bei der Besteuerung des Bürgers erfährt, sei es zum Beispiel durch dessen Steuererklärung
oder sei es bei einer Betriebsprüfung. Diese Geheimhaltungspflicht besteht auch gegenüber 
anderen Behörden.

Allerdings kann die Weitergabe von im Besteuerungsverfahren erlangten Informationen vom 
Finanzamt gestattet werden. So ist die Weitergabe an Arbeitsagenturen erlaubt, wenn diese sie
benötigen, um prüfen und entscheiden zu können, ob von jemandem Arbeitslosengeld 
zurückgefordert werden muss, weil er es zu Unrecht bezogen hat.

Hinweis: Das gilt selbst dann, wenn aus den Informationen vom Finanzamt nicht ohne Weiteres
der Schluss gezogen werden kann, dass der Betreffende Arbeitslosengeld zu Unrecht erhalten
hat. Erforderlich ist nur, dass die weitergegebenen Informationen überhaupt für die Entscheidung
der Arbeitsagentur über eine etwaige Rückforderung von Arbeitslosengeld erheblich sein können
(BFH-Beschluss vom 4.10.2007, Az. VII B 110/07).
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